
 N o v e m b e r  2 0 1 1 � J A P A N M A R K T 29

R e c h T � & � s T e U e R n

E s gibt Arbeitnehmer, die den Vorge-
setzten das Leben schwer machen, 

da sie trotz mehrmaliger Zurechtwei-
sung, ihre Fehler immer wiederholen. 
Doch wenn die Zurechtweisung und 
Unterweisung eines solchen schwierigen 
Arbeitnehmers übertrieben wird, kann es 
wiederum zu einer „Power Harassment”-
Klage kommen. Vor allem wenn Diszipli-
narstrafen in den shūgyo kisoku (gesetz-
lich erforderliche „Arbeitsordnung“ ab 
einer Betriebsgröße von 10 Mitarbeitern, 
siehe JAPANMARKT 7/2008) nicht aus-
reichend geregelt sind, sind Degradie-
rungsmaßnahmen und/oder Disziplinar-
maßnahmen gegen inkompetente oder 
ungehorsame Arbeitnehmer nicht ein-
fach durchzusetzen. Schließlich tendiert 
der frustrierte Vorgesetzte dazu, den 
Arbeitnehmer immer strenger zu unter-
weisen, um eine Besserung zu forcieren. 
Wenn sich aber der Arbeitnehmer nicht 
bessert, sondern – im Gegenteil – sich 
auflehnt, ist alle Mühe vergebens.

Zu „Power Harassment“ gibt es keine 
rechtliche Definition. In Streitfällen ent-
scheidet das jeweilige Gericht, was „Power 

Harassment“ bedeutet. Das führt zu einem 
Mangel an Voraussehbarkeit. So kommt 
es vor, dass Arbeitnehmer den Begriff 
zu ihren Gunsten interpretieren, um 
ihre eigenen egoistischen Forderungen 
durchzusetzen. Gibt man solchen Forde-
rungen aber auch nur einmal nach, wird 
es schwierig, einen Missbrauch durch 
andere Arbeitnehmer zu verhindern. 
Eine gängige Definition des Begriffes ist: 
„Die Handlung z.B. eines Managers in 
einer Gesellschaft, der seine Überlegen-
heit (Macht) ausnutzt und seinen eigent-
lichen beruflichen Rahmen verlässt, durch 
Worte und Taten seine Arbeitnehmer per-
sönlich und in ihrer Würde verletzt, und 
das Arbeitsklima verschlechtert.“ Dazu 
gehören:
- Gewaltakte
- Mobbing von Untergebenen, wie 

z.B.: das absichtliche Verzögern der 
Freigabe der Arbeitsergebnisse des 
Arbeitnehmers, das Erzwingen eines 
unrealistischen Arbeitspensums, das 
offensichtlich nicht zu bewältigen 
ist, das Überschreiten eines beruf-
lich angemessenen Umgangs bei der 

Unterweisung
- Persönliche, den Charakter der Person 

betreffende Angriffe in beruflichen 
Rüge- und Unterweisungssituationen 
wie z.B.: „Du bist Abschaum“, „Deine 
Eltern haben dich schlecht erzogen“.

- Rüge, die inhaltlich nicht unange-
messen ist, aber die Art und Weise 
den angemessenen Grad überschrei-
tet, z.B. wenn sie vor anderen Leuten, 
wiederholt, und über eine lange Zeit 
stattfindet.

In den obigen Fällen ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass das Gericht die 
Klage auf „Power Harassment“ anerkennt. 
In diesem Fall müssen sowohl der Arbeit-
geber als auch der Vorgesetzte Schaden-
ersatz (Schmerzensgeld für den seeli-
schen Schaden) bezahlen. In besonders 
schweren Fällen von „Power Harassment“ 
und/oder bei besonders sensiblen Arbeit-
nehmern kann es zu Depressionen und in 
extremen Fällen sogar zu Selbstmord füh-
ren. Das kann einen großen Prozess der 
Hinterbliebenen nach sich ziehen. n
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